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-Ausschuss 
A N F R A G E 

des Abgeordneten Mag. Leichtfried 
 

an Herrn Landesrat Mag. Johann Heuras  

 

betreffend „Vom Land Niederösterreich finanzierte Lehrerdienstposten“ 
 
Auf der Grundlage des Stellenplanes für allgemein bildende Pflichtschulen für das 

Schuljahr 2008/2009 im Dienstpostenplan des Landes Niederösterreich gibt es in 

Niederösterreich 12.198 PflichtschullehrerInnen. 

 

Im Landesvoranschlag für das Jahr 2009 waren unter dem Budgetansatz 1/2100  

€ 600.725.000,-- als Ausgaben für die Bezüge der PflichtschullehrerInnen 

vorgesehen, dem gegenüber stehen Einnahmen in gleicher Höhe.  

Im Rechnungsabschluss des Landes für das Jahr 2008, dem letzten derzeit zur 

Verfügung stehenden Landesrechnungsabschluss, sind ebenfalls unter dem 

Budgetansatz für Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge (2100) ausgaben- wie 

einnahmenseitig jeweils € 576.850.393,03 ausgewiesen. 

Daraus leitet sich der Schluss ab, dass alle Personalkosten für die Pflichtschullehrer 

in Niederösterreich durch den Bundeszuschuss abgegolten sind. Dennoch tauchen in 

der Öffentlichkeit immer wieder Meldungen auf, wonach rund 40 Dienstposten für 

Pflichtschullehrer vom Land finanziert werden. 

 

In Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten Cerwenka vom 

1. April 2009 wurde in der Anfragebeantwortung vom 13. Mai 2009 mitgeteilt, dass 

das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur alljährlich im November, 

gemeinsam mit dem Bundesministerium für Finanzen, über das Instrument des 

Landeslehrer - Controlling gemeinsam für alle Bundesländer eine Schuljahres-

abrechnung des jeweils abgelaufenen Schuljahres erstellt. Erst danach kann eine 

verbindliche Information über das Finanzierungsvolumen gegeben werden. 
 

Der Gefertigte stellt daher an Herrn Landesrat Mag. Johann Heuras folgende 

 

 



A n f r a g e : 
 

1. Wurden im Schuljahr 2008/2009 vom Land Niederösterreich neben den vom 

Bund finanzierten weitere Pflichtschullehrer finanziert? 

 

2. Wenn ja, wie viele? 

 

3. Welche Beträge wurden dafür aufgewendet? 

 

4. Wo werden diese Kosten für zusätzlich vom Land finanzierte Pflichtschullehrer 

im Voranschlag bzw. Rechnungsabschluss ausgewiesen? 

 

5. Wo werden etwaige vom Land finanzierte Pflichtschullehrer eingesetzt? 

 

 

 

 

 


